
DIE RICHTIGE 

GESCHWINDIG-

KEIT IST KEIN 

GLÜCKSSPIEL

Wie schnell darf man in einem 

verkehrsberuhigten Bereich* 

fahren?



Bitte 

ausreichend 

frankieren

Um spielende Kinder und andere 

Fußgänger nicht zu gefährden, müssen 

Fahrer in einem verkehrsberuhigten 

Bereich* Schrittgeschwindigkeit, also 

7–11 km/h, einhalten. 

Übrigens: 
Dies gilt auch für Radfahrer. Wer die Schrittgeschwindig  -
keit nicht einhält, muss mit einem Bußgeld von
mindestens 15 Euro rechnen.

Mehr Informationen unter RuntervomGas.de
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